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Line Heimsuchung der Rhein- und Maingegend vor rso Jahren.
Bon Th. Schüler.

Im Jahre 1666, also vor 250 Jahren , verbreitete
eine verheerende Krankheit, die man die Pest nannte,
Jammer und Schrecken unter der Bevölkerung des unteren
Main - und des Rheingaus . In ihren Symptomen der
Cholera , dem Typhus oder auch dem Milzbrände gleichend,
war ihr Auftreten um so unheimlicher , als die £ eint>
gesuchten unter den größten Fieberqualen schnell dahin¬
starben, weil die medizinischen Schutz- und ' Heilm 'ttel
äußerst rückständig waren . Trotz der vielen Opfer, die
sic forderte , blieb es immer noch ein trauriger Trost , daß
sie gutmütiger einherschlich als in anderen Gegenden, wo
sic bei ihrer periodischen Einkehr ganze Ortschaften ent¬
völkerte. Nach den Mitteilungen der Chronisten soll sich der
Selbsterhaltungstrieb des Menschen und seine Furcht vor dem
Tode nirgends so beschämend gezeigt haben als bei dieser
Krankheit Eltern sollen ihre .Kinder aus Furcht vor der
Ansteckung hilflos liegen gelassen und Kinder das Sterbe¬
bett der Eltern geflohen haben . Um so erhebender sind
die wenigen Beispiele von aufopfernder Hingabe und selbst¬
loser Krankenpflege, die bekannt wurden.

Die Entstehungsursachen und der Herd, von deni aus
die Krankheit sich verbreitete , suchte man gewöhnlich rm
fernen Osten, in den Sumpfniederungen des Nils . Mit
Absperrnngsmaßregeln glaubte man sich schützen zu können,
ohne zu bedenken, daß in deir gesundheitswidrigen Ein¬
richtungen der größeren Städte des Westens die Krank-
heitskeime so gut wie dort ihren Nährboden fanden . Bei
der in Rede stehenden Epidemie waren Frankfurt und
Mainz die Mittel - und Ausgangspunkte derselben. Ver¬
mutlich von Mainz aus eingeschleppt, hatte zu Schier-
stein  schon im Frühjahr 1666 die Seuche solchen Um¬
fang angenommen , daß gelegentlich des Eltviller Marktes
am ?3. und 24. Mai die kurmainzischen Behörden des
Rheingaus Wächter an der Obecpforte zu Niederwalluf
nusstellten, - die die aus Schierstein und Biebrich-Mosbach
kommenden nassauischen Marktbesucher zurückweisen mußten.
Ain 16. Juni bedrohte der Bieedom des Rheingaus alle
diejenigen mit einer Strafe von 50 Reichstalern , die
einen von der Pest heimgesuchten Ort betreten oder Be¬
wohner solcher Orte in ihren Häusern aufnehmen würden.
Auch auf die anläßlich der Angst und Sorge nach Not¬
gottes ziehenden Bittgänger habe sich die Ausschließung aus¬
zudehnen, wenn sie einen schriftlichen Ausweis über rhren
guten Gesundheitszustand nicht vorznzeigen vermöchten .. Doch
konnten diese Vorsichtsmaßregeln nicht verhindern , daß die
Seuche auch in E l tv i l l e Eingang fand , wie eine Auf¬
zeichnung vom 18. August besagt.

Etwas später dehnte sich die Krankheit über Winkel
aus , wo man sie anfänglich als Dysenterie oder Ruhr
betrachtete und ihren grausigen Charakter erst erkannte,
als innerhalb zweier Tage ein Familienvater samt seinen
sieben Kindern starb . Wie Dekan Spengler in seiner Ge¬
schichte von Winkel angibt , forderte der „schwarze Tod'
bis 18. November 51 Opfer Die Leichen führ man schließ¬

lich aus Karren nach dein Totenhofe und zeigte die Sterb¬
fälle dem Geistlichen nicht mehr an, sodaß bis 5. April
1668 die darauf bezüglichen Einträge im Kirchenbuche
fehlen.

Schrecklich soll die Seuche auch in Bingen  ge¬
wütet haben, >vo die damals erbaute Rochuskapelle an die
traurige Zeit erinnert ; sie zieht noch heute eine große
Zahl von Wallern an und , wie Dekan Spengler meint , —
auch von vergnügungssüchtigen Weltmenschen, denen die
Erinnerung an jene Heimsuchung heilsam sein sollte.

In Lorch waren , wie wir dem Berichte des dortigen
Oberschultheißen an den Landschreiber des Rheinqau ? vom
21. Oktober 1666 entnehmen , bis dahin 50 Bürger der
Krankheit erlegen, und täglich wurden noch 8 bis 10 Per¬
sonen begraben.

An "den Bewohnern der Orte Oberwalluf , Nendorf
und Erbach war das Strafgericht Gottes noch gnädig vor-
übcrgegangen , als sie sich am 10. Oktober 1666 zur
Verhütung der Krankheitseinschleppung weigerten , lothrin¬
gische Völker bei sich aufzunehmen , die in den damaligen
inneren Wirren des Reiches Winterquartiere dort beziehen
wollten

Weit in das Jahr 1667 hinein waren irn Rheingau
die Svuren und beängstigenden Verheerungen der Krank¬
heit zu spüren . Noch am 18. August dieses Jahres verbot
der Kurfürst von Mainz die Abhaltung der Kiedricher Wall¬
fahrt und der Lstricher Kirchweihe, sowie der Jahrmärkte
an beiden Orten , wozu der kurmainzische Hofrat am
nächsten Tage dem Landschreiber in Eltville erläuternd
schrieb, der Kurfürst wünsche, daß nicht nur in den beiden
genannten Orlen , sondern allenthalben ini Rheirgau der¬
gleichen volkreiche Wallfahrten , Jahrmärkte und Ansamm¬
lungen zur Vermeidung der Krankheitsübertragnng noch
zur Zeit unterblieben.

Für die Mainorte kam nicht nur Mainz , sondern auch
Franksurt als zu meidender Krankheitsherd in Frage , und
es hatte der kurmainzische Oberamtmann für dir Ämter
Höchst und Königstein den kurmainzischen Untertanen das
Betreten dieser Stadt verboten Beim .Herannahen der
Herbstmesse machte am 15. September 1668 der Amtmann
in Höchst den Oberamtmann auf die Unzuträglichkeiten
aufmerksam, die sich für diejenigen Mainbewohner er¬
gaben, die in ihrem Verdienst auf den Verkehr mit Frank¬
furt angewiesen waren . Sie überliefert ihn , schrieb er,
täglich mit der Bitte um Erlaubnis zum Besuche Frank¬
furts , w-il sie sonst ihren Verpflichtungen nicht nachzu-
kommen vermöchten. So gern er auch ihren Wunsch
erfülle , so trage er doch Bedenken, die Verantwortung
für ein zu befürchtendes Unglück auf sich zu nehmen.

Wie und woher es gekommen, sei dahingeft - llt ; jeden¬
falls ist bekannt, daß sich die Epidemie über Edders¬
heim . Sindlingen , Flörsheim , Weilbach.
W i cke r.  H v chh e i m,  K o sth e i m und K a st e l aus¬
breitete . Die Einwohner Hosheims hatten mit ihrem
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'l<fnrrer einen Bittgang um Abwendung der Furie nach dem
Räud .-r - oder Rabberge unternommen (Rhein . Kurier vom
13. Juli 1903) und hier gelobt , zur Ehre Gottes und zum
Preise der heiligen Jungfrau eine Kapelle >u erbauen,
wenn sie von der gefürchteten Krankheit verschön » blieben.
Die damals wirklich errichtete und zu einem vielbesuchten
Wallfahrtsort gewordene Kapelle wurde 1771 erneuert,
1795 von den Franzosen zerstört und erst Mitte des
19 . Jahrhunderts in ihrer jetzigen Gestalt wieder aufge¬
richtet.

Aach Flörsheim  war der Krankheitsstofs von Sind¬
lingen aus übertragen worden . Ein Schneider hatte in¬
fizierte Kleider von dort nach Flörsheim mitgebracht und
für seine Kinder umgearbeitet , von denen vier an einem
Tage starben . Das und anderes , was alte Leute ihm
darüber erzählten , hat der von 1727 bis 1773 in Flörs¬
heim angestellt gewesene Pfarrer Lamberti  isn dortigen
Kirchenbuche in Ermangelung gleichzeitiger Nachrichten auf-
gezeichnet . So bösartig trat seit Mitte Juni 1668 hier
die Seuche aus , daß in wenigen Monaten 160 Todesfälle
vorkamen : im Oktober starben noch 30 , im November 26
und im Dezember 20 Personen . Anfänglich hatte man die
Toten am Tage zur Ruhe gebettet , später trug man sie
des Nachts in aller Stille hinaus , um die Angst der Ein¬
wohner nicht zu vermehren . Mehrfach kam es vor , daß
man liebe Nachbarn , Verwandte und Bekannte des Morgens
tot in ihren Wohnungen fand , mit denen man am Abend
zuvor noch die Tagesereignisse besprochen hatte . Blieb
eine Wohnung längere Zeit verschlossen , so kano man bei
ihrem Linien nicht nnr die Bewohner , sondern auch
Vieh n " d Haustiere als Leichen vor . Als der Unermüd¬
lichste im Samariterdienst wird der Ort ^aeistlich ? Lauren¬
tius M ü n ch geschildert , der die Straßen und Häuser nach
Hilfsbedürftigen absuchte , den brennenden Durst der nach
Cifrischnna L"ch: endcn stillte , Tag und Nacht die heilige
Kommunion spendete , Kinder den Armen der toren Mutter
entnahm und in Pflege gab und seine Aistovserung so weil
trieb , daß er beim Begraben seiner Pfarrkinder selbst
Hand anlegte.

Als die Not aufs höchste stieg , und der Jammer um
die Dah -'naegangenen allgemein wurde , zog der Geistliche
mit der Gemeinde hinaus an die Stationen , um vom
§ ochsten die Abwendung dieser Geisel zu erstehen . „Und
siehe ." lnat der Chronist , „ die Seuche stand still und schritt
im Flecken nicht weiter fort ." Aus Dankbarkeit gegen
Gott gelobte damals die Gemeinde , diesen Tag — cs war
der 28 . Juli — für immer als Dank - und Bittrest feier¬
lich zu begeben . Sie hat ihr Gelübde gebauten : nur
wurde die Feier in den Kriegswirren dos Jahres 1866
auf den letzten Montag im August verlegt . Am ver - '
wicbenen 28 . August beging man zur Erinnerung an tene
Schreckensreit die 250ste Wiederkehr dieses „verlobten"
oder versvrochenen  Tag -s . Aus diesem Anlast erichi "n
ans Veranlassung des Herrn Bürgermeisters L a u ck im
Verlage von Heinrich Treisbach in Flörsheim eine kleine
Erinnerungsschrist . ans der Näheres über die Einkübrunq
des verlobten Tages und über die örtlichen und bürger»
lichen Verhältnisse zu Flörsheim um die Mitte des
17. Jahrhunderts zu ersehen ist.

Wie Flörsheim , so unterstand in jener Zeit auch der
H o ch h e i m der Herrschaft des Mainzer Dom¬

kapitels . Seine Bewohner waren bis zur Weinernte des
Jab - >s 1666 von der Seuche noch nicht ergrifl .m , und es
glaubte der Domdechant , sie dadurch schützen zu können,
da st er dem Ortsnorstand verbot , die aus Mainz und
anderen sencbeverdächtigen Orten kommenden Personen ein-
znlassen . Mainzer Weinbergshesitzern sollte d»r Zugang
zp>ar » - ner :n ?brt bleiben , wenn sic Atteste über ih^en g - kcn
6'>estlndbeitsrustand beibräch ên : doch ihre nntgebrachten
Leser . Leael - unb Kelterkneche hätten dm Ort zu meiden,
sie wären des Morgens direkt in die Weinberge und a -s
?phent>s van dort nach Mainz zurückzuführen . ,.damst der¬
gleichen Oiesindlcin nit heimlich einschleiche und den Flecken
gefährde " Aber auch von den Gutsbesitzern seien die¬
jenigen ausnischsießen . die von der leidigen Seuche schon
einmal infiziert gewesen , damit durch die Scheu vor ibnen
niemand erkranke : ihre Herbstarbeit hätten sie in d ' esem
Faste von Anaehörigen oder vertrauten Personen über-
wachm zu lassen.

Als dann schon frühzeitig eine reichgeseanete und gute
Weinernte eingebracht war . machte das Domkanitel am
6 Oktober bekannt , Schultbeist und Ortsg -richt befürchteten,
dast durch Ab- und Zugehen von Gutsbesitzern und Kauf¬

leuten auS Mainz und Frankfurt andere Kanstiebhaber
„einen Ekel schöpfen " und abgehalten werden könnten , zu
kommen und nach altem Herkommen den Weinmarkt zu
machen Es untersage deshalb auch den in infizierten
Orten wohnenden Weiubergsbesitzern das Betreten des Orts;
sie sollten ihre cingebrachten Weine der Pflege einheimischer
Vertrauenspcrsonen überlassen.

Diese Vorsichtsmaßregeln hielten jedoch den gefürch¬
teten Gast von Hochheims Toren nicht ab . Am 7 . Dezember
äußert das Domkapitel seinen Schmerz darüber und be¬
droht diejenigen mit Strafe , die infizierte Häuser ver¬
lassen und sich auf den Straßen und in der Kirche in
die Gesellschaft Gesunder eindrängen würden . Ihnen sollen
die Nachbarn alles Notwendige vor die Türen stellen , und
wenn sie sich doch wieder erdreisteten , die Häuser zu ver¬
lasen , dann sollen sie ihnen durch den Ortsvorstand von
außen verschlossen werden . Zur Beerdigung dec der Pest
erlegenen Eiilwohucr sollen nur die vom Ortsgericht be¬
stellten Totengräber gegen einen Lohn von einem Königs-
talrr für jede Leiche zugelassen werden : sie habe des
Abends oder in der Frühe in aller Stille und ohne jede
Begleitung zu geschehen.

Einen nachhaltigen Eindruck scheint die Heinisuchung
auf die Bewohner Hochheims nicht gemacht zu haben , da
das Domkapitel ain 3. Januar 1667 sein unzweideutiges
Mißfallen über die geringe Büßfertigkeit seiner dortigen
Unter !anen ausspricht , die ungeachtet der Prüfung , die der
Asterhöchste über sie verhängt , das Fressen , Saufen und
Spielen bis tu die halbe Nacht fortsetzten und dabei solch
ärgerliches Fluchen , Schwören , Hadern , Zanken und Schlagen
verübten , daß man sich darüber entsetzen könne und zu
befürchten stehe, es werde Gottes Zorn nicht abgewendet,
sondern vergrößert werden . Eingedenk der betrübten ^Zeit
hätten sie sich solcher Ausschreitungen zu enthalten ' und
auch bei Hochzeiten und Kindtausen den kurfürstlichen Ver¬
ordnungen gemäß sich der Einfachheit zu befleißigen , wenn
sie nickst wollten , daß gegen die Übertreter mit exemplarischer
Leibcsstrafe vorgegaugen werde.

Anderthalb Jahrhunderte fast hatte man in den ka¬
tholischen Orten der Rhein - und Maingeaend die Bitt¬
gänge zur Erinnerung an jene erschütternden Vorgänge
fortgesetzt , als das herzogliche Edikt vom 18./27 . August
1815 die Prozessionen auf die am Fronleichnamsfeste , am
Tag " des heiligen Markus und an den drei ersten Tagen
der Bittwoche beschränkt wissen wollte . Die Erregung
darüber war an manchen Orten groß . Noch 1825 suchte
der Pfarrer Lauck aus Rauentüal . der bei der kirchlichen
Feier des verlobten Tages in Flörsheim die Festpredigt
hielt , die Mißstimmung seiner Zuhörer zu beseitigen , in¬
dem er darauf hinwies , daß Zeit und Umstände nicht
darnach angetan seien , den Tag mit äußerer Pracht und
lauten Kundgebungen zu begehen . In Wahrheit werde
dieser Gedenktag erst dann ein „ verlobter " zu nennen sein,
wenn fick' jeder in der Stille bußfertigen Herzens vor
seinem Gott beuge . Später wurde dort und anderwärts
der den Einwohnern zum religiösen Bedürfnis geworden»
Bittgang wieder gestattet ; er gehört noch heute zu den
erhebendsten Kirchenfciern.

Schulordnung der Gräfin Sophie Llorentine
zu Wied -Runkel aus dem Jahre ;7os.

Bon Gska" Luchs, Pfarrer zu Derne -Dortmund.

Sophie Florentiue , Gräfin zu Wied -Runkel , wurde im
Jahre 1684 als Tochter des Grafen Simon . Heinrick , zur
Livpe geboren . Am 30 August 1704 vermählte sie sich
aut Schloß Schadeck bei Runkel mit dem Grafen Maximilian
Heinrich zu Wied -Runkel . Ihr Bruder Friedrich Adolf
zur Livpe besorgie ihre Ausstattung . Graf Maximilian
Heinrich irat als Rittmeister in hessen-darmstödlifche Kri -g«.
dienste Seine Gemahlin Sophie Florentine wohnte zunächst
aus Schloß Schadeck, da die Schlösser zu Runkel und
Dierdork im Bau begriffen waren . Am 30 . Mai 1705
wurde thuen der erste Sohn Johann Ludwig Adolf , an,
19 Juni 1706 der zweite Sohn Karl Wilhelm Alexander
Emil , beide Male in Runkel , geboren Im Herbst des
Jahres 1706 reiste Graf Maximilian Heinrich mit dem
Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Tarmstadt nach
Stuttgart , kam dort mit seinem Beiter , dem Grafen Georg
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Hermann zu Leiningen -Wcsterburg , in Streit und bei dem
Torfe Schmieden in Zweikampf , wurde van zwei Angeln
getroffen , stürzte vom Pferde und starb nach wenigen
Srundcn in jenem Dorfe . Sein Leichnam wurde am
12. Januar 1707 in der Kirche zu Runkel beigesetzt . Seine
erst 23jährige Witwe führte nebst dem Landgrafen Ernst
Ludwig von Hesscn-Tarmstadt die Vormundschaft über ihre
beiden Söhne . Erst im Jahre 1730 übertrug sie ihrem
ältesten Sohne Johann Ludwig Adolf die Regentschaft , zog
sich von den Regierungsgeschästen ganz zurück und weilte
b:s in die zweite Hälfte des . Jahrhunderts auf Schlag
Runkel . In ihren letzten Lebensjahren zog sie sich nach
Altenkirchen zurück und starb dort im Jahre 1758, ihre
Leiche wurde in der Kirche zu Runkel beigesetzt . In ihrer
langen Regentschaft zeichnete sie sich durch Einsichr , Geist
und Kraft rühmlich aus und ordnete auch die Verhält¬
nisse ia Kirche und Schule.

Am 31 . Oktober 1708 erließ sie eine Kirchenardnnug,
iu welcher auch ein Teil „von den  Schulen "*) handelt.
Di >.,e Schulordnung spiegelt uns die damaligen zum Teil
reckt rückständigen Schulverhältnisse so intcresiant und
treulich ab , daß sie im folgenden wörtlich wiedergegeben
werden soll . Tie nach der Unsitte der damaligen Zeit
auch hier in die deutsche Sprache so viel eingemischten
Fremdwörter sind , so weit es nötig erschien , erklärt (.in
Klammern dahinter ) .

1. Hierbey lverden auch alle eltern ihrer Pflichten
nachdrücklich erinne »t , ihren von Gott Beichebrteu Ehe-
segen gebühreudt und allen Fleißes zur schulen zu Hilten,
wovon wir folgende Verordnung setzen:

1. sollen alle ins sechste Jahre tretende Kinder bis
selbige ferner daß funfzeheude Jahr werden erreicht haben,
eontmmrlich (ohne Unterbrechen ) fleißig zur schulen ge¬
halten werden , ohne unterschied der religion , so welche
vorschützen mögten.

2 . Wie nun alle in solchem Jahr schwebende Kinder
ncthsächlich zur schulen gczälet und solche zu besuchen
adstriugiret -gehalten ) werden , also werden alle Elterliche
gewissen von ihnen selbst finden , daß sie nach umvgang
der 15 Jayr darum nicht aus der schulen halten , sondern
fernershiu damit zu continuiren (fortzufahren ) gehalten
sein , biß sie zu einiger Perfektion lVollkommenheit - in
der Letr gekommen und nöthigcs fundameutum (Grundlage)
im Cyrrstentum erlernt haben.

3 Teeweil denn schul und schuldiener zu unterhalten
nicht eines oder des anderen thun allein ist , sondern
Billig , daß eine gantzc Gemeinde hierin ihrem ckeißlichen
und gvtlseeligen genossen mitzuschiessen und beytrag ec-
foidernkmr nothdurfft sehen lasse, so sollen diejenige , so
keine Kinder haben in die schul gehen , dessen ohugeacht
dem schu.meister an der statt der Kost ein gew ' ßes an
Früchten , Korn und Hasser zulegen Helsen, oder selbige
Beköstigen , daß jidcs Hauß ohne üntcrschieo , eines gleich
dem andern an » schichtigen (aufrichtigen ) säubern , flüchten
dem schuldiener seine nothdorfft behtrage und Lif ' ece.

4 Tas Schulgeld aber oder die geld Bestallung , wie
solche mit dem schulmeister Bereinigt worden , auf hie in
die schul gehende oder Bilmchr zum schulgchen ti ' chtig er-
kaute Kinder -n die Häupter außgetheilet . . Voll den
Kindern aber keine Kost gegeben werden , sondern ein Haus
gleich dem andern , einen tag nach dem andern solche ent¬
richten , und da sich arme eitern , so mittel Loß uub Bloß
wären , darunter Befinden sollten , die daß schulgeld nicht
bentragen könnten , soll das schulgeld für solche aus den
almoseu entrichtet werden.

5 . Weßwegen Jahres bey Anfang der schulen eine
richtige V°rzcichnus der Kinder von 6 biß 15 Jahren in¬
clusive und solche strikte dahin angewiesen worden , zur
schulen zu gehen — sie mögen aber zur schulen gehen oder
nicht — demnach ihr schul Geld abführen und tabey die
Eltern ihrer Nachlässigkeit und Unachtsamkeit straffe gc-
werten sollen (Strafe gewärtigen solle »).

6 Wie nun die Obslcht (Aufsicht ) dein Pastori , Seniori
und Vorsteher der Gemciirde krafft dieses von llusercr
Eautzlci errichteten und publicirten (veröffentlichter ) Sckml-
Orduung suü dato 15. November 170t pflichts wegen ob¬
lieget , alß sollen auch die andern ungehörige in der Kirche
zu >rrcden sehn , was sie disfalls zum gemeinen besten an¬
ordnen und machen werden , die Vorsteher deswegen aller¬
dings ungescholten lassen , weniger sie mit unglimpflicheu
red . n aufahren.

*) 8 50 59 der Kirchenordnung handelt „von den Schulen".

7. Damit nun diesem Allem strikte und ohne den
geringsten fehl nachgclebet werde , so wird denen Senioribus
und Vorstehern aubefohlen , fest und mit allem ernst über
diese Verordnung zu halten , und da sich jemand halß-
starrig ergingen , und die güte nichts verfangen würde
solches der Obrigkeitlichen Regierung anzuzeiqen da denn
genug,amen Zwangs Mittel die widerspenstigen zum ge-
hor,am zu bringen.

8 2 . Ob dicjer Ordnung soll stet und fest gehalten,
an besralluug der Schulen nichts versäumt , sondern die
schulen a ' s Saam und pflantz Garten der christlichen Kirche
vorab niöt soihanen Subjeclis (solchen Leuten ) wohl ver¬
sorget und bekleidet werden , die selbstrn der reinen und
wahren religion Hugethan und reiner lehr und lebenß ein
gut Zeugnus haben , die Gründ der gesunden lehr verstehn,
aus dem christlichen Catachismo und Hauptstück -' n des-
selbigen bie lügend die fuiidamente einzupflavtzen cajuble
(fällig ) und tüchtig , dabey aller neuen schwärmerey feind
sehen.

§ 3 . Keine alst gesunde Lehr und Sitten zeigende
Bücher ln den Schuhlen leiden , andere religion und Ver¬
dacht neuer Schwärmerey tragende Bücher nicht dulden,
die linder mit ungespartem Fleiß zur Gottesfurcht und
reiner religion treulich anwcisen.

§ 1 Tnniil auch unsere Schuldiener Wilsen mögen
worin sie ihre Ambts -Pflicht bezeigen sollen , haben solche
aust nachgchende punkte Achtung zu geben:

1. Nachdenie die forcht des Herrn ein sürnehmer (vor¬
nehmer ) und hciljamer Anfang zur Weißheit ist, so soll
du>- Schuldiener nicht allein für sich selbsten aller G -'ttes-
furcht ui :d lugenden beflissen , sondern dieihme anbefohlene
und auver ' raute Jugend in aller Sanfitmuth , freund « und
Holdseligkeit zuni lieben Gcbät anwcisen , und so vor allen
Dingen Gott loben und lieben , der ehrbarkeit ' ich be¬
fleißen , die lasier haßen , auch so demnach die fundam -mra
christlicher religion , wie sie iin Heidelberger Catechismv *)
verfustcr , mit treuem fleiß lehren , den Catechismum ihnen
wohl embildeii (einprägen ), auch kein Catechismum und
sonsieu usf (auf ) die Bahn gebrachte und eingeflickte
nebeutragstücke oder audcreß dergleichen außerhu b den
von Pastorum Senioribus zu schul Berordneten kn der
schul euiführen.

2 Er soll auch daran sein , daß sich die K' nd söwot
in der schulen als Kirchen fein stellen und züchtig halten
und kein unnützes geschwäh und andere bübcrey treiben,
sondern die Predigt göttlichen Worts andächlig und
fleißig hören , daß sie auch in allewcg etwa ? daran » be¬
halten und in der schulen erzälcn und uifsagen können
(uff = auf -.

3 . soll er auch mit aller treu dahin arbeiten , daß er
neben ? solcher Gottseligkeit die ihm anvertroure Jugend
auch Güsten in anverem nach dem besten unterrichte und
dcs ' elbige alles nach den ihm vorgeschriebenen requln,
nach ».eichen er sich jederzeit richten und gchorsaml ' ch Nach¬
sehen soll , sonderlich aber die bestimmte schul Stunden
ohne sonderbahre Ursachen nicht versäumen oder sich lang¬
sam zu denselben emstellen noch vor Berfließuug derselben
usfhöreu.

4. In Züchtigung der Jugend soll er sich alles bol-
tcritC uno unzicmhlicher hefstigkcit enthalten und dacgegen
alrer vätterlichen bcjcheidcuheit und Mäßigkeit gebrauchen,
damit der Jugend Liebe gewonnen und also die tust zum
schulgchen gereitzct werde , dergestalt , daß auch seine über¬
mäßige lmvrgkeit nicht angeklagt werde.

5 . Rachoem auch ärgernis eine so große Sünde ist,
daß Christus das Wehe über diejenigen ichreyet , welcher
jemanden ein ürgcrniß aus den kleinen Kinder -, geben
würden , so soll er seiner anbefohlene Jugend mit guten
erbaulichen Exenipeln , Gottcsfürchtigen Wandel und leben
in warten und werten , ehrbarer kleidung , minen und ge-
behrdeu recht sürgehcn , und hingegen sich von allen lästern
der trunkenheit und füllerey (Völlerei ), leichtfertigkeit und
Unzucht gäatzlich entwichen und darge .gen männiglich etn-
gczogen und ehrbarlich unärgerlich erzeigen.

6 Er soll seiner regierenden Herrschaft als seiner
ordentlichen hohen Oberkcit getreu und hold sein , derselben
wie auch der gantzen Gravschaft frommen und nutzen , soviel
an ihm ist, schaffen , für schaden warnen und wehren,
wie'  einem treuen und redlichen unterthanen und schul-

*) Tie (ü' ofcn zu Wieu-Runkel frlanntpn sich »ur reformierten Sehre. Sie
f' au»tbfleit"tiii« dirift Der reform tiirche ist der im Jahre Ibes von U. sluuS und
Ölevian verfaßte Heidefderher Katechismus.
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bienet gegen seine von Gott gesetzte Obrigkeit wohl an-
stebct und gebühret.

7. Er ,oll denen von Gnädigster Herrschaft verordneten
Räthen , auch andern Vorgesetzten Kirchlichen versöhnen, Ji>
spektorei und Pastorei , allen gebührlichen respekt, ehr und
gehorsam leisten ; mit gutem Vorwissen des Jnspektoris und
Pastvris und nach derselben gutachten alles in der Schuhl
halten und handeln und für sich selbst nichts neues darin
anstellen, sondern jederzeit erheischende Notdurfft auch fv'n
deren Raths gelebct, auch ohne Vorwißen und erlaukniß
nicht verreißen noch weniger unnütz und andächtig Va-
girens (Umherschweifens) und umbherlausfcns sich gewöhnen.
Da es aber die ohnvermeidliche nothdurfft erheischen solte
und erlaubnis erhalten hätte , dannoch die Verfügung Ihn»,
daß bei sehnem abwesen die schuhl und Jugend nebst
andern Amtsverrichtung nichts desto weniger genugsam v.-r-
sehung tbun , sich auch in bestimbter zeit wieder einf' nde.

8. Er soll auch sub poena remotionis (bei efrefe der
Amtseutsctzung) sich aller weltlichen Händel, unbesonnenen
schreibens, zu zanksüchtigem Streit advoeirens (heraus-
sorderns ) gäntzlich enthalten , seiner schuhten desto fleißiger
abwarten , auch, da ihme angesonnen würde , in detrimentum
(zum Nachteil) seiner Oberkeit oder Vorgesetzten Pastoris
vermittelst und in gewöhnlicher form Süpplicirens (vor¬
stellig Werdens ) etwas zu schreiben, solches vorabsagen
(ablehnen- und die partes (Parteien ) vielmehr zn ihrer
Pflicht und schuldigkeit anweisen, folglich niemanden zur
auswiegelei weder mit Worten noch mit -verkeil anreitzen,
weniger sich selbsten seinem Pastori widersetzen, mit aller¬
hand stichel- und schmähenden zu tradueiren (sich zeigen)
und durch unglimpfliche Nachrede in Händel und ungele-
genheiten zu führen trachten , noch jemand von den pfarr-
lindern , er sei wer er wolle, weder direete noch indirecte,
heimlich oder öffentlich zum Unwillen, uffstand und Wider¬
setzlichkeit gegen seinen Pastori zu erregen.

9. Er soll auch von seinem anbefohlenen Ambt und
schuldieiist, so er einmal übernommen hat , für sich selbst
nicht abdanken, er habe denn zuvor gebührend usfgekündigt
und seiner Pflicht gebührendlich entlaßen und ledig ge-
zehlen (gesprochen) worden, zumahlen keinem, so in eiu^m
ösjentlicyen Ambt stehet, wohlanständig , ohne ordentlichen
abscheid darvon zu gehen.

§ 5. Absonderlich weilen die bestellung und beschik-
kung der Kirchen und schulen beh denen Evangelischen der
Weltlichen Oberkeit allein und sürnehmlich zukomv-t, bis¬
her aber oie liederliche gewohnheit und manier einge- ißen,
daß die gemeinden den schuldiener gleich den Viel-Hirten
und salva Yen>a (mit Respekt zu sagen) sänbirten all
Jahr von neuem uffzudingen und wegen der beüallung
zu contrahiren (einen Vertrag zu schließen) sich unter¬
fangen wollen, wider Unser Obrigkeitliches Recht laufendes,
an sich selbsten aber ungeziemendes anmaßen durchaus
nicbt gestatteil, noch zugeben oder gutheißen können, zu¬
mahlen die gemeinden dabey mehr ufs den geringen lohn
als uff die tüchtigkeit der schuldiener refleeiiren und mit
erspahrung eines oder des andern Guldens offt lieder¬
liche präeeptores , die selbsten guter zucht und lehrmeister
nöthlg hätten , zum verderben ihrer selbst eigenen Jugend
uff- und angenommen haben . So sollen künfliz hin ohne
unser lind Unserer Canzlei und Jnspektoris vorbewußt keine
schuldiener angenommen werden, vor dieselbe, falls keine
ordentliche bestallung vorhaiiden wäre , mit zuziehen der
Vorsteher die bestellung gemacht, der Schuldiener in Pflicht
gestattet (genommen) worden und darbey sein verbleiben
ohne einige äuoerung und ferneres gedrängnis haben und
behalten solle. . .

8 6. Das schul Jahr aber und der Aufzug der schuhl-
dtener soll uff Michaelis aus - und angehen , zumahlen
solche Zeit viel bequemer, alß wenn die Veränderung mitten
nt den Winter fallen sollte, und man sich allenfalß so
schleunig eines bequemen Subjecti nicht ergreifen v ib
öffters Wochen und zeit mit der Jugend verabsäumt würde.

8 7. Ta aber ein oder der ander tbeil zu verändern
willens wäre , soll der die Veränderung im sinn tragende
teil dem andern teil 1/ i fahr zuvor auf kündigen und
bekannt zu machen gehalten sein, damit kein theil an seiner
Verbesserung gehindert wäre.

ß 8. Die Haupt - und Kirchspielsschulen sollen Winter
und Sommer durchgehalten werden, und alle eltern de-
pflichtet sehn, wenigstens die Kinder zur schuhlen zu
schicken, welche sie ohne dem in der feldarbeit und 'onlten

nicht brauchen, widrigenfalls , da sie die Kinder nicht
schicken wollen, man solche mittel an die handt nehmen
wird , daß sie den schullohn demnach völlig abtraaen müssen
und ihnen also gezeigt werden wird , wie sie ihrer Kinder
bestes prüfen , zeit und ewige Wohlfahrt sichern sollen/ ' -

<S*S

Altnaffauer Allerlei.
R N. Dic Entdeckung des Gesundbrunnens bei Herborn.

. .Im Jahr 1650 entstund bey Herborn , ohngefahr
stunde davon, westwärts , am weg - nach Ockersdorff, an
einem ziemlich hohen .Berg , ein Gesundheits -Brunnen , der
in Kurtzen sehr Berühmt wurde, indem viele Bresthaiten
daselbst ihre gesundheit wieder erlanget haben . Er wurde
im Monat März besagten Jahres von einer Bauersfrau
aus bemeldetem Torf entdeckt. Den da diese aus der Stadt
Herborn nach Hauß gehen wolte, und ihr ein ohngewöhn-
licher Durst ankam, bemerckte sie, daß am weg Wasser
hervorquelle , ging dahin , und trunck davon . Nun war sie
viele Jahre engbrüstig gewesen, und hatte einen kurtzen
athem . Allein auf diesen trunck spürete sie mercklicke
Besserung, erzählte es, sobald sie nach Ockersdorff kam,
ihren Nachbarn, welche so dan es ausbreiteten , und weilen
kurz zuvor auch zu Nieder-Seinheim in der grafschaft Stoi¬
berg ein Heilbrunnen sich hervorgethan auf die Gedancken
kamen, es müste eine gesundheitsquelle sehn. Worauf dan
einige Bürger in Herborn hinausgegangen sind, und,
weilen wenig Wasser gequollen, nachgegraben und alsbald
zwei Starcke sprünge entdeckt haben . Da nun viele Brest¬
haste sich dabei eingefunden, hat der Magistrat zu Herbvru
weiter graben lassen und 6 newe quellen gefunden, die
von solcher Wirkung gewesen, daß ein ganz register solche
welche davon von Blindheit , Lähme, gliederschmertzen und
sonsten gebeilet worden von Ludwig Christian Cnopins ge¬
nannt Blanckenpoth M . d Prof , und Leib-Med. in der
Beschreibung dieses Gesundbrunnens , pegographia Nassovico

• Herbornaca " genannt , angeführt wird ." (Handschriftlicher
Eintrag in einem Exemplar der Textorschen Chronik vom
Jahre 1617; die erwähnte Beschreibung des Gesundbrunnens
ist abgedruckt in den „Herborncr Geschichtsblättern", 3. Jhrg.
1906, S . 76 fs.)

J . 8 . 0 . Hnrdy-Guröy . Im Anfang des vorigen Jahr¬
hunderts beschäftigten sich viele Einwohner des östlichen
Taunus , auch die von Anspach im Amte Usingen mit
Wollspinnerei und Tuchweberei. Nachdem aber die Maschinen
mehr und mehr die Handarbeit verdrängten , verloren die
armen Anspacher ihr Brot , und viele von ihnen mußten
in die Fremde ziehen, um der Not zu entgehen . Manche
Anspacherin ließ sich damals anwerben , um in den
amerikanischen Goldgräberkneipen als Sängerin aufzutreten,
wofür sie nur kärglichen Lohn empfing . Diese Sängerinnen
führten den Namen Hurdy-Gurdy . Bis vor einigen Jahren
lebten in Anspach noch zwei dieser unglücklichen Frauen,
die die Sehnsucht nach der Heimat in die Stille des Taunus

* zurückgeführt hatte.
— Burgen und befestigte Gutshöfe um Frankfurt a. M.

Die harte Zelt des Krieges hat die Liebe zur Heimat machtvoll
belebt und mit neuem Inhalt versehen. Gar mancher, der aller
fremden Potentaten Länder kennt, war vordem im deutschen
Vaterland nicht übermäßig heimisch, wußte um seine tausend und
abertausend Reize und Schönheiten nur wenig Bescheid. Das
sollte künftig anders werden und sein ! Die Schönheit der eigenen
Heimat wird wieder mehr zur Geltung kommen. Ein Buch,
das auch der Stärkung der Heimatliebe in erster Linie dienen
will, ist soeben im Verlage der Goldstein'schen Buchhandlung
in Frankfurt a. M. unter dem Titel : Burgen und befestigte
Gutshöfe um Frankfurt a. M., deren Geschichte und
Kriege  erschienen. In ihm schildert der Verfasser Siegfried
Nassauer  in frisch geschriebenen Kapiteln diezahlreichenBurgen,
Schlösser und befestigten Höfe in der näheren und weiteren
Umgebung von Frankfurt a. M., den Leser zugleich in ihre reich¬
bewegte Geschichte einführend. Der 368 Seiten starke Band
erfüllt in glücklicher Weise, was er verspricht. Die Fülle guter
Bilder ist sorgfältig ausgewählt und ergänzt den interessanten
Text aufs beste. Wer die schöne Landschaft, in der die alte
Mainstadt liegt, erschöpfend kennen lernen will, wird gerne das
Werk mit auf seine Wanderungen und Fahrten nehmen oder es
zu Rate ziehen.
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